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P R O T O K O L L  

 

 

AUFGENOMMEN ÜBER DIE 14. ORDENTLICHE SITZUNG DES GEMEINDERATES 

DER STADTGEMEINDE BAD VÖSLAU AM DONNERSTAG, 15. DEZEMBER 2022, 

UM 18.30 UHR, IM STADTAMT BAD VÖSLAU, UNTER DEM VORSITZ VON HERRN 

VIZEBÜRGERMEISTER THOMAS MEHLSTAUB. 

 

Anwesend: Die Mitglieder des Stadtrates DI Thomas Lampl, BSc, DI Harald Oissner, Anita 

Tretthann, Doris Sunk, Dr. Eva Mückstein, Marta Glockner, Karl Lielacher und 

Wolfgang Reiterer sowie die Mitglieder des Gemeinderates Manuela Cap, Mag. 

Christina Grasl, Mag. Petra Grossmann, BA, Paul Heinthaler, Ing. Andreas 

Herzog, BSc, DI (FH) Christian Hoffmann, MSc, Christian Flammer, Verena 

Kaltenegger, Jörg Redl, Michael Riegler, Mag. Lukas Schinner, Sandro Sereinig, 

Michael Slechta, Bernhard Hein, Mag. Gabriela Heiss, Andrea Klinger, Stefan 

Zlabinger, Christoph Herzog, Katrin Herzog, Emma Kerper, Stefan Rabits, 

Alexander Laimer-Netsch, DI Marcus Mann, Peter Gerstner und Gerald Hein. 

 

Abwesend entschuldigt: Herr Stadtrat Ing. Markus Wertek, MA, Frau Gemeinderat Sabine 

Rath, BA MSc, Herr Gemeinderat Mag. (FH) Peter Lechner 

 

Zuhörer: 77 

 

Schriftführer: Herr Andreas Klingelmayer 

 

Nachdem die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates laut 

Einladungskurrende vom 05.12.2022 nachgewiesen und eine beschlussfähige Anzahl 

erschienen ist, eröffnet Herr Vizebürgermeister Thomas Mehlstaub die Sitzung mit der 

Begrüßung der Anwesenden. 

 

Die Tagesordnung der Sitzung ist gemäß § 46 Abs. 4 der NÖ Gemeindeordnung seit 

05.12.2022 an der Amtstafel öffentlich angeschlagen. 

 

I.    Öffentliche Sitzung 

 

1. Herr Vizebürgermeister Thomas Mehlstaub berichtet: 

 

Die Wahl des Bürgermeisters wird mit Stimmzettel und geheim durchgeführt. Wählbar 

zum Bürgermeister ist nur ein Mitglied des Gemeinderates. Als gewählt gilt derjenige, 

auf den mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen lauten.  

 

Herr Stadtamtsdirektor Rene Gneist, MA ruft jedes Gemeinderatsmitglied namentlich 

nach dem Alphabet auf und gibt ein Kuvert samt einem leeren Stimmzettel aus. Die 

Stimmabgabe findet in der Wahlzelle statt. 

 

Gemäß § 98 NÖ Gemeindeordnung 1973 sind die Altersvorsitzende und zwei weitere 

Mitglieder des Gemeinderates als Vertrauenspersonen beizuziehen. Frau Gemeinderat 

Emma Kerper als Altersvorsitzende, Herr Gemeinderat Peter Gerstner für die FPÖ und 

Herrn Gemeinderat Alexander Laimer-Netsch für die NEOS stellen das Wahlergebnis 

fest. 

 

Nach Vornahme der Stimmenzählung wird folgendes Abstimmungsergebnis verkündet: 
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abgegebene Stimmzettel      34 

ungültige Stimmzettel            0 

gültige Stimmzettel              34 

 

Von den gültigen Stimmzetteln lauten: 

22 Stimmzettel auf das Gemeinderatsmitglied Christian Flammer, 

5 Stimmzettel auf das Gemeinderatsmitglied Stadtrat Thomas Mehlstaub, 

5 Stimmzettel auf das Gemeinderatsmitglied Stadtrat Dr. Eva Mückstein, 

1 Stimmzettel auf das Gemeinderatsmitglied Stadtrat Anita Tretthann und 

1 Stimmzettel auf das Gemeinderatsmitglied Gemeinderat Alexander Laimer-Netsch. 

 

Da auf das Mitglied des Gemeinderates, Herrn Gemeinderat Christian Flammer, mehr als 

die Hälfte der gültigen Stimmen, nämlich 22 lauten, gilt dieser als zum Bürgermeister 

gewählt. 

Herr Gemeinderatsmitglied Christian Flammer nimmt die Wahl an. 

 

Maßgeblich für den Amtsantritt ist die Annahme der Wahl und die Leistung des 

Gelöbnisses. Der Bürgermeister wird sein Gelöbnis als Träger der mittelbaren Bundes- 

und Landesverwaltung vor der Bezirkshauptfrau leisten. 

 

Weiters wird noch festgestellt, dass gemäß § 8 Abs. 1 des NÖ 

Gemeindeverbandsgesetzes Herr Bürgermeister Christian Flammer 

  

a) der Vertreter im Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im 

Verwaltungsbezirk Baden und 

b) der Vertreter der Stadtgemeinde Bad Vöslau im Wasserleitungsverband der 

Triestingtal- und Südbahngemeinden und 

c) der Vertreter im Gemeindeverband Abwasserbeseitigung Raum Bad Vöslau ist. 

 

Gleichzeitig ist Herr Bürgermeister Christian Flammer im Sinne der Vereinsstatuten in 

die Kleinregion badsoosbrunn zu entsenden. 

 

Weiters wird beantragt, mit sofortiger Wirkung Herrn Bürgermeister Christian Flammer 

in allen Kassenangelegenheiten der Stadtgemeinde Bad Vöslau die 

Zeichnungsberechtigung zu erteilen. 

 

Es wird um Zustimmung gebeten. 

 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

Herr Bürgermeister Christian Flammer bedankt sich herzlich für das Vertrauen und bietet 

Zusammenarbeit in ehrlicher und wertschätzender Art an. 

 

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen. 

 

Ende der öffentlichen Sitzung um 19.08 Uhr. 

 

Beilagen 


